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Amt der Tiroler Landesregierung 
 
 

Verfassungsdienst 
 

 

Dr. Peter Christ 

|||  

An die  

Energie-Control Austria für die Regulierung 

der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft 

Rudolfsplatz 13a 

1010 Wien 

 

IGMA@e-control.at 

 

 Telefon 0512/508-2209 

Fax 0512/508-2205 

 verfassungsdienst@tirol.gv.at 

 

DVR:0059463 

 

   

Entwurf einer Verordnung der Energie-Control, mit der die Anforderungen an intelligente Mess-

geräte bestimmt werden (Intelligente Gas-Messgeräte-AnforderungsVO 2012 – IGMA-VO 2012); 

Stellungnahme 

Geschäftszahl 

Innsbruck, 

VD-1570/72-2012 

21.11.2012 

 

  

 

Zum oben angeführten Verordnungsentwurf wird aus der Sicht des Landes Tirol folgende Stellungnahme 

abgegeben: 

 

Durch den vorliegenden Entwurf sollen zum Zweck der Verbesserung der Energieeffizienz analog zur Vor-

gangsweise bei den Stromzählern nunmehr auch im Bereich der Gaszähler sogenannte intelligente Mess-

geräte eingeführt werden müssen. Aus der Sicht des Landes Tirol scheint es einerseits zweifelhaft, ob 

durch intelligente Messgeräte tatsächlich der angestrebte Zweck erreicht werden kann, andererseits be-

stehen gegen die Einführung intelligenter Messgeräte grundsätzliche, insbesondere datenschutzrechtliche 

Bedenken. Auf die diesbezüglich bereits im ha. Schreiben vom 9. August 2011, Zl. VD-1146/666-2011, 

zum Entwurf einer IMA-VO 2011 getroffenen Ausführungen wird verwiesen.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für die Landesregierung: 

 

Dr. Liener 

Landesamtsdirektor 

 

Amtssigniert. SID2012111050920
Informationen unter: amtssignatur.tirol.gv.at
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An die  

Verbindungsstelle der Bundesländer  

beim Amt der NÖ Landesregierung  

Schenkenstraße 4 

1010 Wien 

vst@vst.gv.at 

 

zu Zl. VSt-345/51 vom 7. November 2012 zur gefälligen Kenntnisnahme übersandt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für die Landesregierung: 

 

Dr. Liener 

Landesamtsdirektor 

 

 

 

 

Abschriftlich 

An die 

Abteilungen 

Wasser-, Forst- und Energierecht 

Finanzen 

Emissionen Sicherheitstechnik Anlagen zum Schreiben vom 12. November 2012, Zl. VIe1-M-30/23-2012 

Wirtschaft und Arbeit 

 

den Energiebeauftragten 

 

im Hause 

 


